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Erste Ziviltrauung in der Geschichte 
unseres Landes 
Am 1. Juni ist das neue Ehegesetz in Kraft getreten 
Vier Tage nach Inkrafttreten des 
neuen Ehegesetzes, am Dienstag
nachmittag um 16.30 Uhr erschien 
das erste, liechtensteinische Braut
paar vor dem Zivilstandsamt in 
Vaduz: Herr  Dr. Ronald Kranz und 
Fräulein Monika Marxer verliessen 
20 Minuten später den Trauungs
raum im «Schädlerhaus» mit dem 
neugeschaffenen Familienbuch, das 
sich auf die Eintragung in Band 1, 
Seite 1, Nr. 1 im neuen Eheregister 
bezieht. Herr  und Frau Kranz-Mar-
xer sind die ersten liechtensteini
schen Eheleute, die im Lande selbst 
zivilstandsamtlich getraut wurden. 
Die kirchliche Trauung wollen sie 
kommenden Samstag nachholen. 

Ein historisches Ereignis 
Die erste Ziviltrauung in der Ge
schichte unseres Landes darf man 
insofern als historisches Ereignis 
werten, weil sie vor dem Hinter
grund einer völlig neuen Ehegesetz
gebung und Zivilstandsordnung 
stattgefunden hat, welche das staat
liche vom kirchlichen Recht erst
mals in unserem Lande klar trennt. 

Reform wurde 1 9 6 9  eingeleitet 
Während es  noch Ende der 
vierziger Jahre und in den fünfziger 
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Jahren einen starken Widerstand 
gegen die Trennung von Kirche und 
Staat im • Bereich des Eherechtes 
gab, konnte 1969 die notwendige 
Reform (und Anpassung a n  die ent
sprechenden Gesetzgebungen in 
unseren Nachbarländern) eingelei
tet  werden. Die Regierung beauf
tragte am 18. November eine Kom
mission mit dem Studium der Ehe
rechtsfragen in Liechtenstein. Den 
Vorsitz der Kommission übernahm 
nach der  Regierungsneubildung im 
Frühjahr 1970 der heutige Regie
rungschef Dr. Walter  Kieber. In die 
Kommission wurde neben anderen, 
in- und ausländischen Fachleuten 

auch Ressortsekretär. Dr. Herbert 
Wille berufen, der die «Problematik 
einer Eherechtsreform» auch in 
seiner Doktorarbeit (an der Univer
sität Fribourg) behandelt hatte. 

Zusammenarbeit mit der Kirche 
In enger Zusammenarbeit mit den 
kirchlichen Instanzen unseres Lan
des wurde dann um eine moderne 
Lösung gerungen. Nach fast drei
jähriger Arbeit lieferte die Ehe-
rechtskommission ihren Bericht am 
19. Oktober 1973 dem Landtag ab. 
Das neue Ehegesetz, das die obliga
torische Ziviltrauung vorschreibt 
und unter bestimmten Vorausset

zungen auch die Wiederverheira
tung von zwei geschiedenen Ehe
partnern ermöglicht, wurde .Ende 
Dezember 1973 im Landtag einstim
mig verabschiedet. Nach der not
wendig gewordenen Anpassung der  
Zivilprozessordnung, und des Per
sonen- und Gesellschaftsrechtes, 
sowie nach dem Aufbau des Zi
vilstandsamtes konnte das neue 
Ehegesetz wie vorgesehen am 
1. Juni 1974 in Kraft gesetzt werden. 
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Zentrales Zivilstandsamt 
Zum Leiter des neuen Zivilstands
amtes wurde der frühere .Leiter der 
Regierungskanzlei, Quido Marxer, 

Aktuelle Information aus 
kompetentem Mund 
Öffentlicher Vortrag von Prof. Karl Schiller in Schaan 
Morgen Freitagabend (um . 20.15 
Uhr) hält der frühere deutsche Bun
desminister für Wirtschaft und Fi-
nanzen,, Prof. Dr. Karl Schiller, im 
Theater am Kirchplatz in Schaan 
einen öffentlichen Vortrag zum 
Thema «Weltwirtschafts- und 
Finanzprobleme». Jedermann ist zu 
diesem Vortragsabend herzlich 
eingeladen. Der Eintritt ist freil 

Prof. Dr. Karl Schiller muss, nicht 
mehr speziell vorgestellt werden. 
Als Wirtschaftsminister • .stand e r  
lange Zeit im Mittelpunkt der bun
desdeutschen Politik, die in un
serem Lande mit grossem Interesse 
mitverfolgt wird. Als «Supermini
ster» übernahm. Dr. Schiller auch 
die Finanzen der Bundesrepublik. 
als sich die internationalen Wäh-

tmv-v 
rungen in beunruhigender- .Weise in 
Bewegung setzten. An den innenpo
litischen Spännungen, nicht zuletzt 
aber auch an  den sozial- und re
formpolitischen Forderungen . an 
den Bundeshaushalt, die zangsläu-
fig gegen die antiinflationären 
Massnahmen Dr. Schillers wirken 
mussten, scheiterte der'  «Supermini
ster». 

Das Thema, welches Dr. Schiller 
morgen in Schaan behandelt, ist ak
tueller denn je. Wir dürfen ge
spannt sein, welche Diagnose der 
Wirtschaftsprofessor unserer krän
kelnden Währüngssituation stellt. 
— Das Zustandekommen dieses öf
fentlichen Vortrages verdanken wir 

' dem RoLary-Ciub Licch'Jciij'.cln. 

Die erste Ziviltrauung nach dem 
neuen liechtensteinischen. Ehegesetz 
fand am Dienstagnachmittag vor 
dem neuen Zivilstandsamt in Vaduz 
statt. Rechts im Bild der Leiter des 
Zivilstandsamtes, Quido Marxer, 
der bei der ersten Trauung aller
dings in Ausstand treten musste, 
weil er gleichzeitig Brautvater war. 
Links die Brautleute, die vom stell
vertretenden Zivilstandsbeamten 
Leo Büchel die Ringe entgegen
nehmen. (Bild: Xaver Jehle) 

berufen. Hier im Zivilstandsamt in 
Vaduz werden jetzt auch alle Zivil
standsvorkommnisse des Landes 
zentral geführt. Damit sind auch 
die Pfarrherren in den Gemeinden 
von einer Tätigkeit entbunden wor
den, die ihnen durch -Jahrzehnte 

Fortsetzung auf B/Sl 

aktuelle 
Frage 
Wie lange sind die Heuen Zinssätze 
zu halten? 
Was sich im Jahresbericht 1973 der 
Liechtensteinischen Landesbank be
reits änkärräjgte urtd; der Vernal-
tungsrät schon seit Janudr vdr sich 
her (und angesichts der WahUin im 
Februar) begreiflicherweise auch 
immer wieder verschoben hat, 
wurde nun am Dienstag Beschlusft: 
die Zinssätze für Sparhefte lind 
Hypothekardarlehen wurden erhöht. 
Um der Abwanderung von Spar
einlagen Einhalt zu gebieten, zahlt 
die Landesbank ab 1. Juli 1974 5 
Prozent (bisher 4) für normale Spar
hefte und 5 Vi  Prozent (bisher 5) für 
Jugend- und Altersspareinlagen. Um 
bei den Hypothekarzinsen aus den 
roten Zahlen herauszukommen, wur
den die Zinssätze von bisher 4 3 A  
auf nunmehr 5 V J  Prozent angeho
ben. Die jährliche Zinsbelastung (ein
schliesslich Amortisation) für Darle
hensnehmer im Rahmen des Eigen
heims wurde um ein halbes Prozent 
auf 6 Va Prozent angehoben. Wäh
rend die Sparzinserhöhungen be
reits am I.Juli in Kraft treten, wer
den die Erhöhungen bei den Hypo
thekarzinsen erst ab 1. Oktober 1974 
wirksam. Der Verwaltungsrat der 
Landesbank anerkennt damit, dass 
sich der davon betroffene Bürger auf 
die Mehrbelastung längerfristig ein
stellen können muss. Wenn man be
denkt, dass die liechtensteinischen 
HypothekarzinssMtze auch nach der 
Erhöhung ab I.Oktober Immer noch 
um 3A Prozent billiger sind als die 
billigsten Hypothekardarlehen in der 
Schweiz, so muss man sich auch 
fragen, wie lange nun die neuesten 
erhöhten Ansätze zu halten sind? 
Wenn man das Verhältnis iur 
Schweiz als Massstäb nimmt, muss 
die Anhebung wie ein Tropfen auf 
den heissen Stein betrachtet wer
den. Erinnert man sich auf der ande
ren Seite der geplanten FBP-Initlatlr 
ven im Bereich des Eigenheims und 
an deren Bemühungen, die (für die 
Landesbank) günstig angelegten 
Staatsreserven auch im HlnbllcK auf 
den Bedarf an günstigen Hypothe
kardarlehen im Inland zu erhalten, 
kann man hoffen, dass weitere 
Erhöhungen Jedenfalls so; lange Wie 
möglich hinausgeschoben werden. 
Immerhin sollte man die Landesbarik 
nicht nur als kommerzielles Unter
nehmen, sondern auch als Flnanzin-
tititut betrachten, das eine dfaatspo-
Iltlschc.VJfg^bDzu erfüüin ha!. ' ,  


